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RS UVS Kärnten 1997/09/02 KUVS-
181/3/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1997

Rechtssatz

Wirkt im Geschäft des Beschuldigten ein befreundeter Ausländer in Form eines kurzfristigen unentgeltlichen

Aufsichtsdienstes über einen vom Beschuldigten kürzlich eingestellten österreichischen Staatsbürger mit, und geschah

dies aufgrund besonderer Bindungen zwischen dem Beschuldigten und dem Beaufsichtigenden, wobei dieser Dienst

als kurzfristig, freiwillig und unentgeltlich erbracht wurde, so ist dies als eine nicht unter die bewilligungsp4ichtige

Beschäftigung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes fallende Gefälligkeitstätigkeit anzusehen (Einstellung des

Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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